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Geradezu in Rekordgeschwindigkeit hat die Bundesregierung am 14.10.2020 den erst am 19.9.2020 vom BMJV vorgelegten

Gesetzentwurf für eine Reform des Insolvenzrechts beschlossen, um vor allem für die von der Pandemie betroffenen Unter-

nehmen nach Inkrafttreten des Gesetzes weitergehende Erleichterungen zu schaffen und die Sanierungsmöglichkeiten des

bestehenden Rechts fortzuentwickeln. Künftig sollen Unternehmen, die eine Mehrheit ihrer Gläubigerinnen und Gläubiger

mit einem soliden Plan von ihrer Sanierungsperspektive überzeugen, ihr Sanierungskonzept auch ohne Insolvenzverfahren

umsetzen können. Insbesondere eröffne der neue Rechtsrahmen betroffenen Unternehmen die Möglichkeit, belastende Ver-

träge zu beenden, wenn der andere Vertragspartner seine Zustimmung zur Anpassung oder Beendigung verweigere und

ansonsten eine Insolvenz drohe, so Bundesjustizministerin Lambrecht laut PM des BMJV vom 14.10.2020. In diesem Zusam-

menhang ist nunmehr – abweichend zum Referentenentwurf – in § 55 StaRUG-E ausdrücklich die Haftung der Organe vor-

gesehen, sollten sie die Vertragsbeendigung aufgrund vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtiger Angaben erwirkt haben,

es sei denn, sie trifft kein Verschulden. Da der Gesetzentwurf gegenüber dem Referentenentwurf weitere inhaltlich nicht

unerhebliche Abweichungen enthält, wird der zunächst für Heft 44 angekündigte Beitrag von Desch nunmehr in Heft 45

und dann aktuell zum Gesetzentwurf erscheinen.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht
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Entscheidungen

BGH: Zahlung eines Entgelts für Wettbe-

werbsverzicht als kartellrechtlich unzulässi-

ges Verhalten – Bezirksschornsteinfeger

a) Die den Bußgeldtatbestand des § 81 Abs. 3

Nr. 2 GWB ausfüllenden Vorschriften der § 21

Abs. 2 Nr. 1, § 1 GWB erfassen ein dem Mitbe-

werber unter Anwendung von Druck- oder Lock-

mitteln unterbreitetes Angebot, auf eigenes

wettbewerbliches Verhalten gegen Entgelt zu

verzichten. Insoweit genügt die Absicht des An-

wenders, den Adressaten zu einer Zahlung als

Gegenleistung für einen Wettbewerbsverzicht

zu veranlassen. Die Vorschriften verlangen nicht

weitergehend, dass der Anwender der Druck-

oder Lockmittel ein bestimmtes Verhalten des

Adressaten auf dem Markt beabsichtigt.

b) Es steht einem nach § 81 Abs. 3 Nr. 2 i.V. m.

§ 21 Abs. 2 Nr. 1, § 1 GWB ordnungswidrigen

Handeln nicht entgegen, dass ein angedrohter

Nachteil isoliert betrachtet nicht rechtswidrig ist.

Vielmehr kann die Rechtswidrigkeit eigenstän-

dig durch die Verknüpfung mit dem unzulässi-

gen Zweck begründet werden. Maßgebend ist

die Mittel-Zweck-Relation, die unter Würdigung

der Umstände des Einzelfalls zu bewerten ist.

BGH, Beschluss vom 13.7.2020 – KRB 21/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-2369-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Kostenerstattung für Mitwirkung eines

Patentanwalts an markenrechtlichem Ge-

richtsverfahren? – Vorabentscheidungser-

suchen

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird

zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der

Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 29. April 2004 zur

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigen-

tums (ABl. L 157 vom 30. April 2004, S. 45) fol-

gende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie

2004/48/EG dahin auszulegen, dass sie einer na-

tionalen Vorschrift entgegenstehen, die die

Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung

der Kosten, die der obsiegenden Partei für die

Mitwirkung eines Patentanwalts an einem mar-

kenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden

sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwir-

kung des Patentanwalts zur zweckentsprechen-

den Rechtsverfolgung notwendig war?

BGH, Beschluss vom 24.9.2020 – I ZB 59/19
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-2369-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Schwacher vorläufiger Insolvenzver-

walter ist nicht zum Widerruf der Einzelver-

fügungsbefugnis für Gemeinschaftskonto

berechtigt

Der schwache vorläufige Insolvenzverwalter, der

zur Einziehung von Bankguthaben und sonstigen

Forderungen des Schuldners ermächtigt ist, kann

die füreinGemeinschaftskontovereinbarteEinzel-

verfügungsbefugnisnichtwirksamwiderrufen.

Das AGB-Pfandrecht der Bank an einem Gutha-

ben auf einem im Kontokorrent geführten Giro-

konto erstreckt sich auch auf den girovertragli-

chen Anspruch auf das „Tagesguthaben“.

BGH, Urteil vom 24.9.2020 – IX ZR 289/18
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-2369-3

unterwww.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
BReg: Gesetzentwurf für eine Reform des

Insolvenzrechts beschlossen

Das Bundeskabinett hat am 14.10.2020 den von

der Bundesministerin der Justiz und für Verbrau-

cherschutz, Christine Lambrecht, vorgelegten Ge-

setzentwurf für eine Reform des Insolvenzrechts

beschlossen. Der Entwurf sieht u. a. die Einfüh-

rung eines Rechtsrahmens für Restrukturierun-

gen vor, mit dem Insolvenzen abgewendet wer-

den können. Davon können insbesondere auch

Unternehmen Gebrauch machen, die infolge der

Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten

geraten sind. Der Entwurf beinhaltet zugleich

eine weitreichende Fortentwicklung des gelten-

den Sanierungs- und Insolvenzrechts (s. dazu

auch den Blickpunkt auf dieser Seite).
(PM BMJV vom 14.10.2020)

BReg: Gesetzentwurf zur Verbesserung der

strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwä-

sche beschlossen

Die Bundesregierung hat am 14.10.2020 den von

der Bundesministerin der Justiz und für Verbrau-

cherschutz vorgelegten Entwurf eines Gesetzes

zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämp-

fung der Geldwäsche beschlossen. Mit dem Ge-

setzentwurf sollendieGrundlagen für eineeffekti-

ve und konsequente strafrechtliche Verfolgung

von Geldwäsche weiter gestärkt werden. Der Ge-

setzentwurf setzt zugleich die Richtlinie (EU)

2018/1673 des Europäischen Parlaments und des

Rates über die strafrechtliche Bekämpfung der

Geldwäscheum.
(PM BMJV vom 14.10.2020)

BMJV: Referentenentwurf zur Umsetzung der

EU-Urheberrechtsrichtlinieveröffentlicht

Das BMJV hat am 13.10.2020 einen Referenten-

entwurf für ein Gesetz zur Anpassung des Urhe-

berrechts an die Erfordernisse des digitalen Bin-

nenmarktes veröffentlicht Es besteht die Mög-

lichkeit, bis zum 6.11.2020 zum Referentenent-

wurf Stellung zu nehmen.
(PM BMJV vom 13.10.2020)

BR: Gesetz gegenmissbräuchliches Abmahn-

wesen gebilligt

Der Bundesrat billigte am 9.10.2020 das Gesetz

zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Ziel ist es,

dem Geschäftsmodell Abmahnmissbrauch die

Grundlage zu entziehen und insbesondere Selb-

ständige sowie kleinere und mittlere Unterneh-

menvor den Folgen unnötiger undwettbewerbs-

schädlicherMassen-Abmahnungenzu schützen.
(Newsletter BR vom 9.10.2020)
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